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NOTIZEN [DES ZUGER STADT- UND AMTSRATS BEAT II . ZURLAUBEN] UEBER
[DIE SITZUNG DES STADT- ] RATES VON SAMSTAG 29 . MAI 1655

"1 . Jndenkh Zesyn das die Jugendt Jn wehrender Khinderlehr und Vesper ab den

Spilplätzen geschaffet , die driw bestellt werdendt usszespächen die

fühlbaren Jn thum [ =Gefängnis ] gfuehrt.

2 . Jtem die Khinderlehre uff Sontag Zehalten. - Zu Oberwyl

Jtem [ in der Kapelle ] Zuo St . Eialausen [ in Oberwil ] .

JJndt Zuo St . Michel [ in der Stadt Zug]

uff gwüsse stund Zwüschend 11 undt 12:  -

Undt Jn der Statt . -

Ess hat auch Vor Zyten H. [ Michael Johann ] Kränzlin  sei . [ der

Helfer der Heiligkreuzpfründe zu St . Michael ] Khinderlehr Zuo Oberwyl

gehalten [ - die Betreuung von Oberwil hatte tatsächlich der Inhaber der
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Heiligkreuzpfründe inne]

[3 . ] Jtem ein [ Kirchen - ] Ruoff thun dass man die khüe uff Jeder Allmendt ab-

sünderlich habe -

[4 . ] Jndenckh des Torechten Meidtlis so böse worth tribt 3 soll durch die be-

telvögt bis an die Rüss geschaffet werden

[5 . J Dess Capionen huss Zu Kami [ - damit wird das Haus des Kaplans zu St.

Andreas - damals war dies Beat Jakob T r ä h e r - gemeint sein - ] be-
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furderen . Darwider Redt Statthalter [ Karl Brandenberg  sowte

Stadt - und Amtsrat Hans Arnold ] Stokhlin



[6 . ] Nota die Grichts Lüth [ =Dorfgenossen ] Zuo Kaam examinieren wegen der

Verwandtschafft.

[7 . ] Vilerley Lüthen : Kesslern , Krämern undt derglychen ". ^

1 ) s . Dommann/Reform 275 ; Kränzlin war von 1608 bis 1611 Inhaber der Heilig
kreuzpfründe.

2 ) St . Andreas war eine Kollatur der Stadt Zug.
3 ) Keiner dieser Punkte ist im Protokoll der Sitzung dieses Tages ( s . BA ZG

A 39 . 26 . 3 . ) aufgeführt.
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